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0 Abkürzungsverzeichnis 
Abs.   Absatz 

AEG  Allgemeines Eisenbahngesetz 

AT  Allgemeiner Teil  

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch 

BGBl.  Bundesgesetzblatt 

BOA  Verordnung(en) über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen  

BT  Besonderer Teil 

bzw.  beziehungsweise 

e.V.  eingetragener Verein 

EBO  Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung 

EBV  Eisenbahnbetriebsleiterverordnung  

EIU  Eisenbahninfrastrukturunternehmen  

ERegG Eisenbahnregulierungsgesetz 

ESBO  Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen  

EVU  Eisenbahnverkehrsunternehmen 

Fdl  Fahrdienstleiter 

ff.  folgende  

GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt  

HPflG  Haftpflichtgesetz  

i.V.m.  in Verbindung mit 

NBS-AT Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen - Allgemeiner Teil  

NBS-BT Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen - Besonderer Teil  

Nr.  Nummer  

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Gü-

ter  

S.  Seite  

SNB-AT Schienennetz-Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil 

SNB-BT Schienennetz-Nutzungsbedingungen Besonderer Teil 

TEIV  Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung  

usw.  und so weiter  
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VDV   Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V.  

z. B.  zum Beispiel 
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1 Zweck und Geltungsbereich 
1.1 Die Schienennetz-Nutzungsbedingungen gewährleisten gegenüber jedem 

Zugangsberechtigten einheitlich 

 die diskriminierungsfreie Benutzung der Eisenbahninfrastruktur und  

 die diskriminierungsfreie Erbringung der angebotenen Leistungen. 

1.2 Die Schienennetz-Nutzungsbedingungen gelten für die gesamte Ge-

schäftsverbindung zwischen Betreibern der Schienenwege und den Zu-

gangsberechtigten, die sich aus der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur 

und der Erbringung der angebotenen Leistungen ergibt. 

1.3 Die Schienennetz-Nutzungsbedingungen gliedern sich in einen Allgemei-

nen Teil (SNB-AT) und einen unternehmensspezifischen Besonderen Teil 

(SNB-BT). 

1.4 Die SNB-AT ergänzende sowie etwaige von den SNB-AT abweichende 

Regelungen ergeben sich aus den SNB-BT. Regelungen in den SNB-BT 

gehen den Regelungen in der SNB-AT vor. 

1.5 Vertragliche Vereinbarungen zwischen Zugangsberechtigten und den von 

ihnen beauftragten EVU haben keinen Einfluss auf die vertraglichen Ver-

einbarungen zwischen den Zugangsberechtigten und den Betreibern der 

Schienenwege. 

1.6 Die Bestimmungen betreffend Zugangsberechtigte und EVU gelten sinn-

gemäß auch für Fahrzeughalter, die mit diesen selbstständig am Eisen-

bahnbetrieb teilnehmen, ohne EVU zu sein. 
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2 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 

2.1 Genehmigung, Sicherheitsbescheinigung, Aufnahme des Betriebes, 
Zugangsberechtigung 

2.1.1 Bei Abschluss einer Vereinbarung nach §§ 20, 21 Abs. 1 S.2 ERegG 

weist das EVU durch Vorlage des Originals oder einer beglaubigten Kopie 

nach, dass es im Besitz folgender behördlicher Genehmigungen ist:  

 Einer Unternehmensgenehmigung zur Erbringung von Eisenbahnver-

kehrsdiensten im Sinne des § 6 Abs. 1 S.1 Nr. 1 AEG oder  

 einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-

schen Gemeinschaften oder eines Mitgliedstaates des Abkommens 

vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilten 

Genehmigung für das Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen 

oder 

 einer Sicherheitsbescheinigung im Sinne des § 7a Abs. 1 Satz 1 AEG 

oder 

 einer zusätzlichen nationalen Bescheinigung gemäß § 7a Abs. 4 Satz 

1 AEG. Beabsichtigt ein Zugangsberechtigter mit Sitz im Ausland, 

Schienenwegskapazitäten mit dem Ziel zu beantragen, grenzüber-

schreitende Personenverkehrsdienste im Sinne des § 10 Abs. 3 

ERegG zu erbringen, hat er den Betreiber der Schienenwege und die 

Regulierungsbehörde davon in Kenntnis zu setzen. 

 Der Nachweis einer gültigen Sicherheitsbescheinigung oder einer zusätz-

lichen nationalen Bescheinigung ist obligatorisch, wenn für die Teilnahme 

am regelspurigen öffentlichen Eisenbahnbetrieb eine Sicherheitsbeschei-

nigung oder eine zusätzliche nationale Bescheinigung erforderlich ist. 

 Bedarf das EVU keiner Sicherheitsbescheinigung, hat es schriftlich zu 

versichern, dass es 

 schon vor dem 1. Juli 2002 rechtmäßig am Eisenbahnbetrieb teilge-

nommen hat oder  
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 die Aufnahme des Betriebes ab dem 1. Juli 2002 erfolgte und die Auf-

sichtsbehörde die für die Aufnahme des Betriebes erforderlicher Er-

laubnis erteilt hat oder die Erlaubnis als erteilt gilt. 

  

2.1.2 Bei Abschluss einer Vereinbarung nach §§ 20, 21 Abs. 1 S.2 ERegG 

weist der Fahrzeughalter für die selbstständige Teilnahme am Eisen-

bahnbetrieb durch Vorlage des Originals oder einer beglaubigten Kopie 

nach, dass er im Besitz folgender behördlicher Genehmigungen ist:  

 einer Genehmigung für die selbstständige Teilnahme am Eisenbahn-

betrieb als Fahrzeughalter im Sinne des § 6 Abs. 1 Nr. 2 AEG oder  

 einer nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-

schen Gemeinschaften oder eines Mitgliedstaates des Abkommens 

vom 2. Mai 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum erteilten 

Genehmigung für die selbstständige Teilnahme am Eisenbahnbetrieb 

als Fahrzeughalter oder 

 einer Sicherheitsbescheinigung im Sinne des § 7a Abs. 1 Satz 1 AEG 

oder 

 einer zusätzlichen nationalen Bescheinigung gemäß § 7a Abs. 4 Satz 

1 AEG. 

 Der Nachweis einer gültigen Sicherheitsbescheinigung oder einer zusätz-

lichen nationalen Bescheinigung ist obligatorisch, wenn für die Teilnahme 

am regelspurigen öffentlichen Eisenbahnbetrieb eine Sicherheitsbeschei-

nigung oder eine zusätzliche nationale Bescheinigung erforderlich ist. 

 Bedarf der Fahrzeughalter keiner Sicherheitsbescheinigung, hat er schrift-

lich zu versichern, dass er 

 schon vor dem 1. Juli 2003 rechtmäßig am Eisenbahnbetrieb teilge-

nommen hat oder 

 die Aufnahme des Betriebes ab dem 1. Juli 2003 erfolgte und die Auf-

sichtsbehörde die für die Aufnahme des Betriebes erforderlicher Er-

laubnis erteilt hat oder die Erlaubnis als erteilt gilt. 
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2.1.3 Bei einer von einer ausländischen Behörde erteilten Genehmigung ver-

langt der Betreiber die Vorlage einer beglaubigten Übersetzung in die 

deutsche Sprache. Hiervon abweichend legt der Betreiber gegebenenfalls 

im Besonderen Teil seiner Nutzungsbedingungen fest, für welche Spra-

chen es auf die Vorlage einer beglaubigten Übersetzung verzichtet. 

2.1.4 Den Widerruf und jede Änderung der Genehmigung, der Sicherheitsbe-

scheinigung oder der zusätzlichen nationalen Bescheinigung teilt das 

EVU dem Betreiber unverzüglich schriftlich mit. 

2.2 Haftpflichtversicherung 
Bei Abschluss einer Vereinbarung nach §§ 20, 21 Abs. 1 S. 2 ERegG 

weist das EVU das Bestehen einer Haftpflichtversicherung im Sinne des § 

14 Abs. 1 AEG nach. In Fällen des § 14a Abs. 1 Nr. 1 S. 1a AEG weist 

das EVU nach, dass es von einem nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 des Versiche-

rungsaufsichtsgesetzes von der Versicherungsaufsicht freigestellten Haft-

pflichtschadensausgleich in gleicher Weise Deckung erhält. Änderungen 

zum bestehenden Versicherungsvertrag zeigt es dem Betreiber unverzüg-

lich schriftlich an.  

2.3 Anforderungen an das Personal, Ortskenntnis 
2.3.1 Das vom EVU eingesetzte Betriebspersonal muss 

a) soweit der aus der Anlage 1 der TEIV ersichtliche deutsche Teil des 

transeuropäischen Eisenbahnsystems benutzt wird, die Anforderun-

gen des Gemeinschaftsrechts, 

b) im Übrigen die Anforderungen der für die jeweilige Eisenbahninfra-

struktur geltenden Bau- und Betriebsordnung (EBO/BOA) 

c) erfüllen und die deutsche Sprache in dem für seine jeweilige Tätigkeit 

erforderlichen Umfang in Wort und Schrift beherrschen. Dies gilt auch 

für Betriebspersonal von Fahrzeugen, die ausschließlich für histori-

sche oder touristische Zwecke genutzt werden. 

2.3.2  Wer ein Eisenbahnfahrzeug führt, bedarf der dazu erforderlichen Erlaub-

nis (VDV-Schrift 753).  
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2.3.3  Der Betreiber vermittelt dem Personal des EVU vor seinem Einsatz die 

erforderliche Orts- und Streckenkenntnis gemäß VDV-Schrift 755 und 

stellt die dafür erforderlichen Informationen zur Verfügung. Es kann sich 

mit Zustimmung des EVU eines Erfüllungsgehilfen bedienen. Der Betrei-

ber verlangt für die Vermittlung der Orts- und Streckenkenntnis ein von al-

len EVU gleichermaßen zu erhebendes Entgelt, wenn es hierzu Regelun-

gen im Besonderen Teil seiner Nutzungsbedingungen getroffen hat. Nach 

der erstmaligen Vermittlung der Orts- und Streckenkenntnis kann das 

EVU seinem Personal die erforderliche Orts- und Streckenkenntnis auch 

selbst vermitteln. 

2.4 Anforderungen an die Fahrzeuge 
2.4.1  Die zum Einsatz kommenden Fahrzeuge müssen nach Bauweise, Aus-

rüstung und Instandhaltung 

a) soweit der aus der Anlage 1 der TEIV ersichtliche deutsche Teil des 

transeuropäischen Eisenbahnsystems benutzt wird, den Anforderungen 

des Gemeinschaftsrechts,  

b) im Übrigen den Bestimmungen der für die jeweilige Eisenbahninfra-

struktur geltenden Bau- und Betriebsordnung (EBO/BOA) entsprechen 

und von der zuständigen Behörde abgenommen sein oder über eine 

Inbetriebnahmegenehmigung im Sinne der §§ 6 ff. TEIV verfügen. 

Hiervon kann im Falle der beabsichtigten Nutzung von Wartungsein-

richtungen und anderen technischen Einrichtungen sowie bei Probe- 

und Versuchsfahrten abgewichen werden, wenn der betriebssichere 

Einsatz des Fahrzeugs auf andere Weise gewährleistet ist. § 1 Abs. 2 

Nr. 2 TEIV bleibt unberührt. 

2.4.2  Die Ausrüstung der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge muss mit den im 

Besonderen Teil der Schienennetz-Nutzungsbedingungen beschriebenen 

technischen und betrieblichen Standards sowie den Steuerungs-, Siche-

rungs- und Kommunikationssystemen der benutzten Schienenwege kom-

patibel sein. 
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2.4.3  Das EVU bestätigt das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Punkt 

2.4.1 und 2.4.2 auf Verlangen des Betreibers. 

2.5 Sicherheitsleistung 
2.5.1  Die Betreiber machen die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur nach § 48 

Abs. 1 Satz 3 ERegG von der Leistung einer angemessenen Sicherheit 

abhängig, wenn Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Zugangsberechtig-

ten bestehen. Dies gilt nicht für Zugangsberechtigte im Sinne des § 1 Abs. 

12 Nr. 2 a ERegG.  

2.5.2  Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Zugangsberechtigten bestehen  

 bei länger als einen Monat dauerndem Zahlungsverzug mit einem vol-

len Rechnungsbetrag bzw. mit einer vollen monatlich zu entrichtenden 

Zahlung sowie 

 bei Zahlungsrückständen in Höhe eines in den vergangenen drei Mo-

naten durchschnittlich zu entrichtenden Monatsentgeltes. 

Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Zugangsberechtigten bestehen auch 

dann, wenn 

 das voraussichtlich zu entrichtende Entgelt die nach Einschätzung ei-

ner Auskunftei vertretbare Kreditlinie des Zugangsberechtigten über-

steigt, 

 ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermö-

gen gestellt wurde, 

 er Prozesskostenhilfe beantragt hat oder 

 er länger als zwei Wochen unter der von ihm angegebenen Adresse 

nicht erreichbar ist. 

2.5.3  Angemessen ist eine Sicherheitsleistung in Höhe des für vereinbarte Leis-

tungen jeweils in einem Monat (Sicherheitszeitraum) zu entrichtende Ge-

samtentgelt. Dabei gilt Folgendes: 

2.5.3.1 Die Sicherheit ist in Höhe des für den Rest des laufenden Monats insge-

samt zu entrichtende Entgelt zu leisten. 
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2.5.3.2 werden für einen Sicherheitszeitraum, für den bereits Sicherheitsleistung 

erbracht wurde, weitere Leistungen vereinbart, ist zusätzlich Sicherheit für 

das hierfür zu entrichtende Entgelt zu leisten. 

2.5.4  Die Sicherheitsleistung kann gemäß § 232 BGB oder durch Bankbürg-

schaft (selbstschuldnerisch, auf erstes Anfordern und unter Verzicht auf 

die Einrede der Vorausklage) erbracht werden. Die Bürgschaft einer 

Bank, die von einer Rating-Agentur mit dem Non-Investement Grade ver-

sehen wurde, wird nicht akzeptiert. 

2.5.5  Der Betreiber der Schienenwege macht das Verlangen nach Sicherheits-

leistung in Textform geltend. Für die Fälligkeit der Sicherheitsleistung gilt 

Folgendes: 

2.5.5.1 Ist Entgelt für den Rest des laufenden Monats zu sichern, muss die Si-

cherheitsleistung binnen fünf (5) Bankarbeitstagen nach Zugang des Si-

cherheitsverlangens erbracht sein. 

2.5.5.2 Ist Entgelt für einen Folgemonat zu sichern, muss die Sicherheitsleistung 

spätestens zwei (2) Werktage vor dem Beginn des Folgemonats erbracht 

sein. 

2.5.5.3 Ist Entgelt für weitere in einem Sicherheitszeitraum, für den bereits Si-

cherheitsleistung erbracht wurde, fallende Leistungen zu sichern, muss 

die hierauf entfallende Sicherheitsleistung spätestens zwei (2) Werktage 

vor Leistungsbeginn erbracht sein. Ist dies aufgrund kurzfristig vereinbar-

ter Leistungen nicht mehr zeitgerecht möglich, muss die Sicherheitsleis-

tung jedenfalls vor Leistungsbeginn erbracht sein. 

2.5.6  Kann der Betreiber der Schienenwege die rechtzeitige Erbringung der 

Sicherheitsleistung nicht feststellen, ist er ohne weitere Ankündigung zur 

Leistungsverweigerung berechtigt, bis die Sicherheitsleistung nachweis-

lich erbracht worden ist.   

2.5.6  Der Zugangsberechtigte kann die Sicherheitsleistung durch monatliche 

Vorauszahlung des zu entrichtenden Entgeltes abwenden. 
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3 Nutzung der Eisenbahninfrastruktur 

3.1 Allgemeines 
3.1.1 Die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur ist nur im Rahmen und nach 

Maßgabe der vertraglichen Vereinbarungen zulässig. 

3.1.2  Für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur gelten ergänzend zu den ge-

setzlichen Bestimmungen die im Besonderen Teil der Nutzungsbedingun-

gen enthaltenen Vorschriften des Betreibers. 

3.1.3  Alle weiteren Informationen, die für die Nutzung der Schienenwege erfor-

derlich sind, stellt der Betreiber dem EVU zur Verfügung. Das EVU kann 

die zur Verfügung gestellten Informationen vervielfältigen. 

3.1.4  Die konkrete Nutzung der Eisenbahninfrastruktur richtet sich nach den 

von dem Betreiber auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen 

mündlich erteilten betrieblichen Weisungen bzw. nach den erstellten Un-

terlagen, die dem EVU übergeben worden sind. 

3.2 Anträge auf Nutzung von Zugtrassen 
3.2.1  Die formalen und inhaltlichen Vorgaben für Anträge auf Zuweisung von 

Zugtrassen richten sich nach den im Besonderen Teil der Schienennetz-

Nutzungsbedingungen enthaltenen Vorgaben. 

3.2.2  Ist ein Antrag unvollständig oder sonst mit Mängeln behaftet, fordert der 

Betreiber fehlende oder berichtigende Angaben unverzüglich nach. 

3.2.3  Fehlende oder berichtigende Angaben sind bei Anträgen auf Zuweisung 

von Zugtrassen im Rahmen des Netzfahrplans grundsätzlich innerhalb 

der für die Netzfahrplanerstellung vorgesehenen Antragsfrist gemäß 

Punkt 3.3.1 nachzuliefern. Werden fehlende oder berichtigende Angaben 

nach Ablauf der für die Netzfahrplanerstellung vorgesehenen Antragsfrist 

gemäß Punkt 3.3.1 nachgeliefert, wird der Antrag als Anmeldung außer-

halb des Netzfahrplanes nach § 56 ERegG behandelt. 

3.2.4  Abweichend von Punkt 3.2.3 Satz 1 sind fehlende oder berichtigende An-

gaben innerhalb von drei Werktagen nach Zugang der Mitteilung dem Be-
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treiber gemäß Punkt 3.2.2 nachzuliefern, wenn die Mitteilung dem EVU 

erst nach Ablauf oder bis zu zwei Tage vor Ablauf der für die Netzfahrpla-

nerstellung vorgesehenen Antragsfrist gemäß Punkt 3.3.1 zugeht. Punkt 

3.2.3 Satz 2 gilt entsprechend. 

3.3 Zuweisung von Zugtrassen im Rahmen der Netzfahrplanerstellung 
3.3.1  Anträge auf Zuweisung von Zugtrassen im Rahmen des Netzfahrplans 

können frühestens einen Monat vor dem zweiten Montag im April um 

24:00 Uhr des Jahres, in welchem der jeweilige Netzfahrplan beginnt, ge-

stellt werden. Anträge müssen bis spätestens zu diesem zweiten Montag 

im April bei dem Betreiber eingegangen sein. 

3.3.2  Der Betreiber erstellt spätestens bis zum ersten Montag im Juli des Jah-

res, in welchem der jeweilige Netzfahrplan beginnt, einen vorläufigen 

Netzfahrplanentwurf. 

3.3.3 Zugangsberechtigte, die innerhalb der in Punkt 3.3.1 festgelegten Frist 

Anträge auf Zuweisung von Zugtrassen im Rahmen des Netzfahrplans 

gestellt haben, können einen Monat lang schriftlich Stellung zum vorläufi-

gen Netzfahrplanentwurf nehmen. Die Frist zur Stellungnahme beginnt mit 

Ablauf der Frist gemäß Punkt 3.3.2. 

3.3.4  Nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme gemäß Punkt 3.3.3 ergreift der 

Betreiber innerhalb von einer Woche geeignete Maßnahmen, um berech-

tigten Beanstandungen am vorläufigen Netzfahrplanentwurf Rechnung zu 

tragen. Nach Ablauf dieser Frist steht der endgültige Netzfahrplanentwurf 

fest. 

3.3.5  Auf der Grundlage des endgültigen Netzfahrplanentwurfs gibt der Betrei-

ber nach § 54 ERegG unverzüglich ein Angebot zum Abschluss einer 

Vereinbarung nach §§ 20, 21 Abs. 1 S. 2 ERegG ab oder teilt die Ableh-

nung des Antrags mit. Die Ablehnung ist zu begründen. 

3.3.6 Das Angebot nach § 54 S. 1 Nr. 1 ERegG kann nur innerhalb von fünf 

Arbeitstagen angenommen werden. 
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3.4  Zuweisung von Zugtrassen außerhalb des Netzfahrplanes 
3.4.1  Anträge auf Zuweisung einzelner Zugtrassen außerhalb der Erstellung 

des Netzfahrplans können jederzeit gestellt werden. 

3.4.2  Der Betreiber gibt bei Anträgen auf Zuweisung einzelner Zugtrassen au-

ßerhalb des Netzfahrplans nach § 56 Abs. 1 S. 1 ERegG unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 5 Arbeitstagen ein Angebot zum Ab-

schluss einer Vereinbarung nach §§ 20, 21 Abs. 1 S. 2 ERegG ab oder 

teilt die Ablehnung des Antrags mit. Die Ablehnung ist zu begründen.  

3.4.3 Von der Frist gemäß Punkt 3.4.2 kann der Betreiber in Fällen besonders 

aufwändiger Bearbeitung nach § 56 Abs. 1 Satz 3 ERegG abweichen. 

Fälle, die einer besonders aufwändigen Bearbeitung bedürfen, sind: 

a) Zugfahrten, die besondere Sicherungsmaßnahmen erfordern (Beförde-

rung besonders gefährlicher Güter wie etwa Stoffe der Klasse 7 RID 

usw.),  

b) außergewöhnliche Transporte (Fahrten mit Lademaßüberschreitungen 

usw.),  

c) Probefahrten (Versuchszüge),  

d) Fahrten mit Nebenfahrzeugen 

e) die notwendige Beteiligung mehrerer Betreiber der Schienenwege zur 

Bearbeitung des Antrages. 

Die Frist für die Entscheidung über den Antrag auf Zuweisung von Zug-

trassen in den Fällen S. 2 a) bis d) beträgt vier Wochen, sofern in den 

Schienennetz-Nutzungsbedingungen – Besonderer Teil nicht eine kürzere 

Frist festgelegt ist. In Fällen des S. 2 e) verlängert sich die Frist gem. 3.4.2 

entsprechend der Anzahl der beteiligten Betreiber der Schienenwege um 

jeweils fünf Arbeitstage, die maximale Frist für die Entscheidung über den 

Antrag auf Zuweisung von Zugtrassen darf jedoch vier Wochen insgesamt 

nicht überschreiten. 

3.4.4 Das Angebot zum Abschluss einer Vereinbarung nach §§ 20, 21 Abs. 1 S. 

2 ERegG auf Zuweisung einzelner Zugtrassen außerhalb des Netzfahr-
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planes kann nur innerhalb von einem Arbeitstag durch den Zusatzberech-

tigten angenommen werden. 

3.5  Beteiligung mehrerer Betreiber der Schienenwege  
 Beantragt ein Zugangsberechtigter Zugtrassen, welche die Schienenwege 

mehrerer Betreiber der Schienenwege betreffen, wird der Betreiber, bei 

dem der Antrag gestellt wurde, im Auftrag des Zugangsberechtigten bei 

den anderen betroffenen Betreibern der Schienenwege die Zugtrassen 

unverzüglich beantragen. Er wird darauf hinwirken, dass alle beteiligten 

Betreiber der Schienenwege über den Antrag unverzüglich entscheiden. 

3.6  Rahmenverträge 
 Zwischen dem Betreiber der Schienenwege und einem Zugangsberech-

tigten kann ein Rahmenvertrag gem. § 49 ERegG geschlossen werden. 

Rahmenverträge haben grundsätzlich eine Laufzeit von 5 Jahren und 

können um den gleichen Zeitraum wie die ursprüngliche Laufzeit verlän-

gert werden. Bei dem Abschluss von Rahmenverträgen sind § 49 Abs. 9 

ERegG i.V.m. der Durchführungsverordnung 2016/545 der EU-

Kommission vom 07.04.2016 (ABl. L. 94 v. 08.04.2016) vorranging zu be-

achten. 

3.7  Grundsätze des Koordinierungsverfahrens 
 Liegen bei der Netzfahrplanerstellung Anträge über zeitgleiche, miteinan-

der nicht zu vereinbarende Zuweisungen vor, geht der Betreiber im Rah-

men des § 52 Abs. 3 ERegG mit dem Ziel einer einvernehmlichen Lösung 

wie folgt vor: 

a) Der Betreiber nimmt Verhandlungen mit allen von einem Konflikt be-

troffenen Zugangsberechtigten zugleich auf. Alle Betroffenen sind mit 

gleichem Informationsstand an den Verhandlungen zu beteiligen.  

b) Der Betreiber wird gem. § 52 Abs. 5 ERegG den betroffenen Zugangs-

berechtigten innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich und 

schriftlich oder elektronisch  



 
 
Schienennetz-Nutzungsbedingungen Allgemeiner Teil (SNB-AT) 

 

 17/26 

aa) die von den übrigen Zugangsberechtigten auf denselben Stre-

cken beantragten Zugtrassen,  

bb) die den übrigen Zugangsberechtigten auf denselben Strecken 

vorläufig zugewiesenen Zugtrassen,  

cc) die auf den betreffenden Strecken vorgeschlagenen alternativen 

Zugtrassen  

dd) vollständige Angaben zu den bei der Zuweisung von Schienen-

wegkapazitäten verwendeten Kriterien 

offenlegen. Die Identität der anderen Zugangsberechtigten wird nicht of-

fengelegt, es sei denn, die Zugangsberechtigten haben einer Offenlegung 

zugestimmt. 

c) Kommt eine Einigung nicht zustande, wird das Verfahren nach § 52 

Abs. 7 bis 9 ERegG durchgeführt.  
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4 Nutzungsentgelt 

4.1 Bemessungsgrundlage 
 Grundlage der Bemessung des Entgeltes für die Nutzung der Schienen-

wege und die Erbringung von Leistungen sind die Entgeltgrundsätze des 

Betreibers. 

4.2 Ausgleich ungerechtfertigter Entgeltnachlässe und Aufschläge 
 Nach den Entgeltgrundsätzen des Betreibers eingeräumte Entgeltnach-

lässe hat der Zugangsberechtigte auszugleichen, wenn und soweit die 

Voraussetzungen für ihre Gewährung nicht erfüllt werden. Dies gilt ent-

sprechend für den Ausgleich von Aufschlägen durch den Betreiber. 

4.3 Umsatzsteuer 
 Die vom Zugangsberechtigten nach den Entgeltgrundsätzen des Betrei-

bers zu entrichtenden Entgelte werden zuzüglich der gesetzlichen Um-

satzsteuer in der jeweils gültigen Höhe berechnet. 

4.4 Zahlungsweise 
 Das zu entrichtende Entgelt hat der Zugangsberechtigte auf seine Kosten 

grundsätzlich binnen einer Woche nach Zugang der Rechnung auf ein 

von dem Betreiber zu bestimmendes Konto zu überweisen. Der Betreiber 

kann im Besonderen Teil seiner Schienennetz-Nutzungsbedingungen Re-

gelungen über Abschlagszahlungen für bereits erbrachte Leistungen vor-

sehen. 

4.5 Aufrechnungsbefugnis  
 Die Vertragspartner können gegen Forderungen des jeweils anderen Ver-

tragspartners nur aufrechnen, wenn diese Forderungen unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind. 
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5  Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

5.1 Grundsätze 
5.1.1  Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer vertrauensvollen Zusam-

menarbeit, die den Besonderheiten bei der Nutzung der Eisenbahninfra-

struktur Rechnung trägt und negative Auswirkungen auf die andere Ver-

tragspartei so gering wie möglich hält. 

5.1.2  Zur Gewährleistung der Sicherheit und Effizienz bei der Nutzung der Ei-

senbahninfrastruktur übermitteln sich die Vertragsparteien gegenseitig 

und unverzüglich alle notwendigen Informationen. Dies gilt insbesondere 

in Bezug auf gefährliche Ereignisse. 

5.1.3  Die Vertragsparteien benennen im Vertrag eine oder mehrere Person(en) 

bzw. Stelle(n), die befugt und in der Lage ist (sind), binnen kürzester Zeit 

betriebliche Entscheidungen in deren Namen zu treffen. 

5.2 Information zu den vereinbarten Nutzungen 
5.2.1 Der Betreiber stellt sicher, dass der Vertragspartner zumindest über fol-

gende Umstände unverzüglich informiert wird:  

a) den Zustand der genutzten Eisenbahninfrastruktur, insbesondere 

Änderungen, die den Fahrweg betreffen und die sich auf den Zug-

verkehr des EVU auswirken können (Bauarbeiten, vorübergehende 

Geschwindigkeitsbeschränkungen, Signaländerungen, Änderungen 

der technischen oder betrieblichen Eigenschaften des Fahrwegs 

usw.),  

b) Unregelmäßigkeiten während der Nutzung der Eisenbahninfra-

struktur, soweit sie für weitere Dispositionen des Zugangsberech-

tigten von Bedeutung sein können, 

c) die Position des Zuges (nur auf Anfrage). 

5.2.2 Das EVU stellt sicher, dass der Betreiber zumindest über folgende Um-

stände unverzüglich informiert wird: 
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a) die Zusammensetzung des Zuges (Länge, Zugmasse, Verände-

rungen gegenüber der beantragten Nutzung usw.),  

b) etwaige Besonderheiten (Beförderung gefährlicher Güter gemäß 

GGVSEB/RID und deren Position im Zugverband, Lademaßüber-

schreitungen usw.),  

c) Unregelmäßigkeiten während der Nutzung der Eisenbahninfra-

struktur, insbesondere verspätungsrelevante Faktoren (einge-

schränktes Bremsvermögen, Ausfall von Triebfahrzeugen usw.). 

5.3 Störungen in der Betriebsabwicklung 
5.3.1  Über besondere Vorkommnisse, namentlich über Abweichungen von den 

vereinbarten Nutzungen sowie über sonstige Unregelmäßigkeiten (Stö-

rungen in der Betriebsabwicklung) informieren sich der Betreiber und das 

EVU gegenseitig und unverzüglich. Der Betreiber unterrichtet das EVU 

umgehend über sich ergebende betriebliche Auswirkungen auf dessen 

Zugfahrten. 

5.3.2  In Notfallsituationen oder sofern dies notwendig ist, weil der Schienenweg 

wegen einer Betriebsstörung vorübergehend nicht benutzt werden kann, 

können die zugewiesenen Zugtrassen ohne Ankündigung solange ge-

sperrt werden, wie es zur Instandsetzung des Systems erforderlich ist. 

Der Betreiber kann verlangen, dass das EVU ihn bei der Beseitigung der 

Betriebsstörung unterstützt, soweit dies zumutbar ist. Das EVU kann vom 

Betreiber Erstattung der dabei entstehenden Kosten verlangen, es sei 

denn, es hat die Störung zu vertreten. (§ 62 Abs. 2 ERegG).  

5.3.3 Zur Beseitigung der Störung wendet der Betreiber die Regelungen an, die 

bei ihm für die betriebliche Verkehrssteuerung bei Störungen gelten. Die-

se Regelungen sind als Bestandteile der Schienennetz-

Nutzungsbedingungen für das EVU verbindlich.  

5.3.4 Zur Beseitigung der Störung kann der Betreiber insbesondere Züge ver-

langsamt oder beschleunigt verkehren lassen, Züge umleiten oder die 

Nutzung einer anderen als der vereinbarten Eisenbahninfrastruktur vorse-
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hen. Bei Störungen soll Zügen in entsprechender Anwendung der gesetz-

lichen Maßgaben für die Vergabe von Zugtrassen (§ 52 Abs. 7 ERegG) 

Vorrang eingeräumt werden.  

5.3.5 Das EVU hat Störungen in der Betriebsabwicklung, die seinem Verant-

wortungsbereich zuzurechnen sind (Ausfall von Eisenbahnfahrzeugen 

usw.), unverzüglich zu beseitigen. Es hat insbesondere dafür Sorge zu 

tragen, dass die Schienenwege nicht über das vertraglich vereinbarte 

Maß hinaus in Anspruch genommen werden (durch liegen gebliebene Zü-

ge usw.). In jedem Falle ist auch der Betreiber jederzeit berechtigt, die 

Störung in der Betriebsabwicklung auf Kosten des Verursachers zu besei-

tigen (durch Abschleppen liegen gebliebener Züge usw.).  

5.3.6 Der Betreiber hat Störungen in der Betriebsabwicklung, die seinem Ver-

antwortungsbereich zuzurechnen sind (Ausfall von Steuerungs-, Siche-

rungs- und Kommunikationssystemen, Weichenstörungen usw.), unver-

züglich zu beseitigen. 

5.4 Prüfungs- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis  
 Der Betreiber hat auf seinem Betriebsgelände das Recht, sich jederzeit 

davon zu überzeugen, dass das EVU seinen vertraglichen Pflichten nach-

kommt. Soweit es zur Gewährleistung eines sicheren und ordnungsge-

mäßen Betriebes notwendig ist, können dazu legitimierte Personale des 

Betreibers Fahrzeuge des EVU betreten und dem Personal des EVU 

Weisungen erteilen. Das Personal des EVU hat den Weisungen Folge zu 

leisten. 

5.5 Mitfahrt im Führerraum 
5.5.1 Der Betreiber bzw. seine von ihm dazu legitimierte Personale dürfen, um 

sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Eisenbahninfrastruktur über-

zeugen zu können, nach vorheriger Abstimmung mit den gemäß Punkt 

5.1.3 benannten Personen bzw. Stellen in den Führerräumen der Fahr-

zeuge des EVU mitfahren. 
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5.5.2 Die Mitfahrt erfolgt unentgeltlich, sofern nicht das EVU ausdrücklich ein 

angemessenes Entgelt verlangt. 

5.6 Veränderungen betreffend die Eisenbahninfrastruktur 
 Der Betreiber ist berechtigt, die Eisenbahninfrastruktur sowie die techni-

schen und betrieblichen Standards für die Nutzung der Eisenbahninfra-

struktur unter angemessener Berücksichtigung der Belange der Zugangs-

berechtigten zu verändern. Über geplante Änderungen informiert es die 

Zugangsberechtigten unverzüglich. Bestehende vertragliche Verpflichtun-

gen bleiben unberührt. 

5.7 Instandhaltungs- und Baumaßnahmen 
5.7.1 Der Betreiber führt Instandhaltungs- und Baumaßnahmen im Rahmen des 

wirtschaftlich Zumutbaren so durch, dass negative Auswirkungen auf die 

Betriebsabwicklung des EVU so gering wie möglich gehalten werden. 

5.7.2 Der Betreiber nutzt grundsätzlich die im Netzfahrplan für Instandhaltungs- 

und Baumaßnahmen vorgehaltene Schienenwegkapazität. Etwaige Nut-

zungseinschränkungen von Schienenwegen aufgrund vorhersehbarer In-

standhaltungs- und Baumaßnahmen ergeben sich aus dem Besonderen 

Teil der Schienennetz-Nutzungsbedingungen. Für Abweichungen vom 

vereinbarten Fahrplan gilt Punkt 6.5. 

5.7.3 Der Betreiber kann Instandhaltungs- und Baumaßnahmen, die aus Grün-

den der Sicherheit des Betriebes keinen Aufschub dulden, jederzeit 

durchführen. Er informiert das EVU über die Auswirkungen auf dessen 

Betriebsabwicklung unverzüglich (in Textform oder durch Veröffentlichung 

im Internet usw.). 
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6 Haftung 

6.1 Grundsatz 
6.1.1 Jede Vertragspartei haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit 

die Schienennetz-Nutzungsbedingungen (AT/BT) keine davon abwei-

chenden Regelungen enthalten. 

6.1.2 Die Vertragsparteien haften einander für mittelbare Schäden nur bei Ver-

letzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei grobem Verschul-

den. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften die Vertragsparteien einander für 

mittelbare Schäden nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und 

nur für typischerweise vorhersehbare Schäden.  

6.1.3 Im Verhältnis zwischen dem Betreiber und EVU wird der Ersatz eigener 

Sachschäden ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn der Sachschaden ei-

nes Beteiligten den Betrag von 2.500 Euro übersteigt; es gilt ferner nicht, 

wenn einem Beteiligten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt 

oder wenn außer eigenen Sachschäden der Beteiligten auch Sachschä-

den Dritter oder Personenschäden zu ersetzen sind.  

6.2 Mitverschulden 
 § 254 BGB und - im Rahmen seiner Voraussetzungen - § 13 HPflG gelten 

entsprechend. 

6.3 Haftung der Mitarbeiter 
 Die Haftung der Mitarbeiter geht nicht weiter als die Haftung der Vertrags-

parteien. Die persönliche Haftung der Mitarbeiter gegenüber Dritten bleibt 

unberührt. Ein Rückgriff auf Mitarbeiter der jeweils haftenden Vertragspar-

tei ist nur dieser selbst unter Zugrundelegung ihrer internen Grundsätze 

möglich. 

6.4 Haftungsverteilung bei unbekanntem Schadenverursacher 
 Kann nicht festgestellt werden, wer einen Schaden bei dem Betreiber o-

der bei Dritten verursacht hat, haften beide Vertragsparteien zu gleichen 
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Teilen. Wenn weitere EVU die betreffenden Schienenwege mitnutzen 

bzw. mitgenutzt haben, gilt folgende Regelung: 

a) Weist ein EVU nach, dass es zur Entstehung des Schadens offen-

sichtlich nicht beigetragen haben kann, ist es von der Haftung frei. 

b) Im Übrigen wird der Schaden zunächst zu gleichen Teilen auf die 

Anzahl der insgesamt verbleibenden Beteiligten aufgeteilt. 

 Der hiernach auf die EVU insgesamt entfallende Anteil wird unter diesen 

sodann in dem Verhältnis aufgeteilt, welches sich aus dem Umfang der 

tatsächlichen Nutzung der Schienenwege in den letzten drei Monaten vor 

Schadenseintritt ergibt. 

6.5 Abweichungen von der vereinbarten Nutzung 
 Abweichungen vom vereinbarten Fahrplan, die auch bei Beachtung der im 

Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht vermieden werden konnten, liegen 

im Rahmen des allgemeinen Betriebsrisikos und gehen jeweils zu Lasten 

und Gefahr der im Einzelfall davon beeinträchtigten Vertragspartei, sofern 

zwischen den Parteien auf der Grundlage von Regelungen im Besonde-

ren Teil der Schienennetz-Nutzungsbedingungen nichts anderes verein-

bart ist. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie gesetzlich 

vorgesehene Minderungsrechte bleiben hiervon unberührt. 
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7  Gefahren für die Umwelt 

7.1  Grundsatz 
 Das EVU ist verpflichtet, umweltgefährdende Einwirkungen zu unterlas-

sen. Insbesondere darf ein Umschlag von umweltgefährdenden Gütern 

und Stoffen wie auch eine Betankung von Fahrzeugen nur an dafür vor-

gesehenen geeigneten Stellen erfolgen. 

7.2 Umweltgefährdende Einwirkungen 
 Kommt es zu umweltgefährdenden Immissionen im Zusammenhang mit 

der Betriebsdurchführung des EVU oder gelangen Wasser gefährdende 

Stoffe aus den vom EVU verwendeten Betriebsmitteln in das Erdreich o-

der bestehen Explosions-, Brand- oder sonstige Gefahren, hat das EVU 

unverzüglich die nächste besetzte Betriebsstelle des Betreibers zu ver-

ständigen. Diese Meldung lässt die Verantwortlichkeit des EVU für die so-

fortige Einleitung von Gegen- und Rettungsmaßnahmen (Benachrichti-

gung der nächsten Polizeibehörde, Feuerwehr usw.) unberührt. Macht die 

Gefahrensituation gemäß Satz 1 eine Räumung von Betriebsanlagen des 

Betreibers notwendig, trägt die verursachende Vertragspartei die Kosten. 

7.3 Bodenkontaminationen 
 Bei Bodenkontaminationen, die durch das EVU - auch unverschuldet - 

verursacht worden sind, veranlasst der Betreiber die erforderlichen Sanie-

rungsmaßnahmen. Die Kosten der Sanierung trägt das verursachende 

EVU. Ist ein Verursacher nicht feststellbar, bestimmt sich die Haftung 

nach Punkt 6.4. 

7.4 Ausgleichspflicht zwischen dem Betreiber und dem EVU 
 Ist der Betreiber als Zustandsstörer zur Beseitigung von Umweltschäden 

verpflichtet, die durch das EVU - auch unverschuldet - verursacht worden 

sind, trägt das EVU die dem Betreiber entstehenden Kosten. Hat der Be-

treiber zur Verursachung des Schadens beigetragen, so hängt die Ersatz-

pflicht von den Umständen, insbesondere davon ab, wie weit der Schaden 
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überwiegend von dem einen oder dem anderen verursacht worden ist. Ist 

ein Verursacher nicht feststellbar bestimmt sich die Haftung nach Punkt 

6.4. 
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1. Ergänzungen/Abweichungen zu/von den SNB-AT 

zu Abschnitt 2 SNB-AT – Allgemeine Zugangsvoraussetzungen – 

zu Punkt 2.3.3 SNB-AT 

Die Strecken der BSM (EIU) werden gemäß FV-NE im Betriebsverfahren Zugleitbe-

trieb betrieben. Das Betriebsdienstpersonal des Zugangsberechtigten muss ortskun-

dig sein. Es darf nur Betriebsdienstpersonal des Zugangsberechtigten eingesetzt 

werden, welches nachweislich örtlich eingewiesen und ortskundig ist. 

Das EIU vermittelt die Orts- und Streckenkunde vor der ersten Fahrt gegen Entgelt 

gem. Entgeltverzeichnis. Der Termin für die Einweisung soll mindestens 14 Tage vor 

der ersten Fahrt beantragt werden. Die eingewiesenen Personen dürfen betriebsin-

tern weitere Personen einweisen. Dem EIU ist aber stets eine aktuelle Liste aller 

eingewiesenen Personen des EVU zur Verfügung zu stellen.   

Soweit das Betriebspersonal des EVU die Eisenbahninfrastruktur des EIU nicht re-

gelmäßig befährt, gilt die Orts- und Streckenkunde sechs Monate nach der letzten 

Befahrung als erloschen und ist bei erneuter Befahrung nachweislich neu zu erwer-

ben. 

zu Punkt 2.4.2 SNB-AT 

Die Verträglichkeitsprüfung der genutzten Funkfernsteuerungsfrequenzen im Ein-

satzbereich obliegt dem EVU. 

 

zu Abschnitt 3 SNB-AT – Nutzung der Eisenbahninfrastruktur – 

zu Punkt 3.1.1 SNB-AT 

Das EIU betreibt eine lokale Infrastruktur, auf der Eisenbahngüterverkehr betrieben 

wird. Hierbei handelt es sich einerseits um Binnenverkehre (das sind solche Verkeh-

re, die auf dieser Infrastruktur sowohl beginnen als auch enden), andererseits um 

netzüberschreitende Verkehre (Wechselverkehre). 

Die Abwicklung der Verkehre erfolgt ausschließlich im Dispatcherverfahren. Dabei 

haben netzübergreifende Verkehre in der Disposition durch die Leitstelle Vorrang vor 
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den Binnenverkehren. Im Einzelfall maßgebend ist die frühere vor der späteren An-

kunfts- bzw. Abfahrtszeit im Fahrplan des angrenzenden Netzbetreibers. 

zu Punkt 3.1.2 SNB-AT 

Für die von der BSM betriebenen Eisenbahninfrastrukturen und Serviceeinrichtun-

gen werden Sammlungen betrieblicher Vorschriften (SbV – Anlage 1), in Ergänzung 

zum netzzugangsrelevanten Regelwerk (siehe Anlage 2), aufgestellt.  

Das vom Zugangsberechtigten eingesetzte Personal muss über die jeweilig erforder-

liche Kenntnis der „Sammlung betrieblicher Vorschriften“ (SbV) sowie der ergänzen-

den und zusätzlich aufgestellten Bestimmungen zur Betriebsdurchführung, ein-

schließlich der darin enthaltenen Bestimmungen zum Notfallmanagement der BSM, 

verfügen.  

Durch die Infrastrukturnutzer ist das zugangsrelevante Regelwerk im Rahmen der 

verordnungsrechtlichen Bestimmungen, der Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung 

(EBO), Eisenbahn-Signalordnung (ESO), auf den Serviceeinrichtungen der BSM 

verbindlich anzuwenden.  

Das zugangsrelevante Regelwerk sowie die Sammlung betrieblicher Vorschriften 

(SbV) können über die  

Bahnen der Stadt Monheim GmbH 

Daimler Straße 10a 

D – 40789 Monheim 

Fax: 02173-95 74 20 

Email: r.knorr@bahnen-monheim.de 

bezogen werden.   

Änderungen zu den Regelwerken treten stets am Tag des nächsten Fahrplanwech-

sels im Sinne von Ziff. 2 der Anlage 8 zu den §§ 50 und 51 Abs. 1 ERegG, der dem 

Tag der Veröffentlichung der Änderung folgt, in Kraft, es sei denn, dass ein anderer 

Zeitpunkt des Inkrafttretens durch die BSM veröffentlicht oder durch die zuständige 

Aufsichtsbehörde angeordnet wird. 
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zu Punkt 3.2.1 SNB-AT 

Das Zugangsverfahren ist zweistufig ausgestaltet. In der 1. Stufe beantragt der Zu-

gangsberechtigte den Abschluss eines Infrastrukturnutzungsvertrages. In der 2. Stu-

fe beantragt der Zugangsberechtigte die konkrete Nutzung. 

Antrag auf Abschluss eines Infrastrukturnutzungsvertrages (1. Stufe) 

Anträge auf Abschluss eines Infrastrukturnutzungsvertrages können jederzeit per 

Brief, per Telefax oder elektronisch eingereicht werden. Das EIU wird umgehend, 

maximal innerhalb von zehn Werktagen nach Eingang des Antrages ein Angebot 

zum Abschluss eines Infrastrukturnutzungsvertrages abgeben oder den Antrag unter 

Angabe des Ablehnungsgrundes zurückweisen. Die Anmeldung und die erforderli-

chen Daten sind in deutscher Sprache zu übermitteln.  

Nach Abschluss eines gültigen Infrastrukturnutzungsvertrags sind die beabsichtigten 

Nutzungen, gemäß der 2. Stufe, beim EIU anzumelden. 

Anmeldung der konkreten Nutzung (2. Stufe) 

Jede konkrete Nutzung ist vom EVU beim EIU elektronisch oder per Fax anzumel-

den und bedarf dessen Zustimmung. Regelverkehre sollen einen Monat im Voraus 

angemeldet werden, sonstige Verkehre (Spot-Verkehre) mindestens 24 Stunden 

(Montag bis Freitag, jedoch bis spätestens 15:00 Uhr des Vortages) vorher. Für 

sonstige Verkehre an dem darauf folgendem Wochenende, soll die Anmeldung spä-

testens bis Donnerstag 15:00 Uhr, getätigt werden. Falls der Tag an dem eine An-

meldung einzureichen ist, ein gesetzlicher Feiertag sein sollte, soll die Anmeldung 

dementsprechend um 24 Std. vorgezogen werden.  

Mit der Anmeldung hat das EVU zumindest folgende Angaben zu übermitteln: 

o    Name, Anschrift, Kommunikationsdaten des EVU  

o    Beabsichtigter Zeitpunkt, Fahrtverlauf und Dauer der Nutzung  

o    Triebfahrzeuggattung  

o    Triebfahrzeugausrüstung (z.B. Funkfernsteuerung)  

o    Information über Transport (GGVSEB, KV, Lü-Sendung, Schwerwagen)  
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o    Zusammensetzung des Zuges (Ladeliste, Wagenliste) 

o    Zugmasse und Zuglänge  

o    Angaben zu benötigten Abstell- und Zusatzanlagen  

o    Angaben zu zusätzlich benötigten Serviceleistungen  

Sofern einzelne Angaben im Zeitpunkt der Anmeldung dem EVU noch nicht bekannt 

sind, hat es diese bis spätestens vor Nutzungsbeginn nachzureichen.  

Die Frist zur Bearbeitung einer Anfrage kann das EIU in Fällen aufwändiger Bearbei-

tung angemessen um bis zu 10 Tagen verlängern. Fälle aufwändiger Bearbeitung 

liegen vor bei:  

o außergewöhnlichen Transporten (z.B. Lademaßüberschreitungen)  

o Probefahrten (Versuchszüge)  

o Rangierfahrten, die mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen verbunden sind  

o Fahrten mit Nebenfahrzeugen  

o Fahrten mit Reisenden. 

zu Abschnitt 4 SNB-AT – Nutzungsentgelt – 

Die Entgelte der BSM für die Nutzung des Schienennetzes sind unter Ziffer 2 der 

Entgeltliste als Anlage 3 diesen Nutzungsbedingungen beigelegt. 

Das aktuelle Entgeltverzeichnis ist auch unter www.bahnen-monheim.de einsehbar. 

  

zu Abschnitt 5 SNB-AT – Rechte und Pflichten –  

zu Punkt 5.3.1 SNB-AT 

Änderungen der vereinbarten Nutzung gleich welcher Art werden durch das EVU an 

folgende Stelle per Email gemeldet: r.knorr@bahnen-monheim.de  

zu Punkt 5.3.2 SNB-AT  

Werden Wagen verschiedener zugangsberechtigter EVU innerhalb eines Gleises 

abgestellt („bunte Mischung“), erfolgt das Ausrangieren und das Zurückstellen der 

„Fremdwagen“ in Abstimmung zwischen den EVUs und dem EIU. 
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Das EIU behält sich vor ungeplant abgestellte Wagen zur Aufrechterhaltung eines 

reibungslosen Betriebsablaufes, nach Setzung einer Frist von 24 Stunden, in andere 

Bahnhöfe verbringen zu lassen. Die Kosten hierfür trägt das verursachende EVU. 

Die EVU sind verpflichtet für ausgesetzte Schadwagen dem EIU innerhalb von 48 

Stunden ihre Maßnahmen und weiteren Regelungen  für diese Wagen darzulegen. 

zu Abschnitt 5.4 SNB-AT – Prüfung- und Betretungsrecht, Weisungsbefugnis – 

Vom EVU eingesetztes Personal muss sich jederzeit mit Personalausweis oder Rei-

sepass ausweisen können. Die Beauftragten zur Gefahrenabwehr und ihre Hilfskräf-

te werden – je nach behördlich festgelegter Gefahrenstufe – Zugangskontrollen 

durchführen. Diese können sich auf Personal, Fahrzeuge und Ladung erstrecken.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von den Beauftragten zur Gefahren-

abwehr oder den zuständigen Sicherheitsbehörden jederzeit die Nutzung der Infra-

struktur untersagt bzw. der Zugang zur Infrastruktur gesperrt werden kann. Diese 

Sicherheitsmaßnahmen beruhen auf zwingender gesetzlicher Vorschrift und können 

vom EIU nicht beeinflusst werden.  

Jegliche Haftung des EIU für Behinderungen, Verspätungen, Zugausfälle oder sons-

tige Nachteile, die sich durch v.g. für die Nutzer der Eisenbahninfrastruktur ergeben, 

ist ausgeschlossen, sofern nicht ein Verschulden des EIU vorliegt. 

zu Abschnitt 5.7 SNB-AT – Instandhaltungs- und Baumaßnahmen – 

zu Punkt 5.7.2 SNB-AT 

Etwaige zukünftige Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung des Zugbetriebes führen 

können, werden unter www.bahnen-monheim.de zeitnah veröffentlicht. 

zu Abschnitt 6.3 SNB-AT – Haftung der Mitarbeiter –  

Abweichend von den SNB-AT wird der Ersatz eigener Sachschäden im Verhältnis 

zwischen EIU und EVU nicht ausgeschlossen, wenn der Sachschaden eines Betei-

ligten den Betrag von 500,- EUR übersteigt. 
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2. Beschreibung der Infrastruktur 

 

Die BSM betreibt auf der Strecke Langenfeld Ügbf – km 2,0 sowie Monheim Gbf Inf-

rastruktur in Regelspurweite und im Betriebsverfahren Zugleitbetrieb gemäß FV-NE. 

Hierbei handelt es sich um öffentliche, eingleisige, nicht elektrifizierte Nebenbahnen 

im Sinne des § 1 Abs. 2 EBO.  

Die Infrastrukturangaben zu den Strecken sind in Anlage 4 detailliert aufgeführt.  

In der Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) werden weiterführende Angaben 

gemacht. Auf der Strecke wird vorwiegend Güterverkehr durchgeführt.   

Die Strecke ist teilweise mit Serviceeinrichtungen ausgestattet, deren Nutzung sich 

nach den Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen der BSM richtet (siehe - 

www.bahnen-monheim.de).    

Im Bahnhof Langenfeld (DB Netz AG) ist die Strecke an die zweigleisige Strecke, DB 

AG -Streckennummer 2650 angebunden. 
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3. Entgeltgrundsätze 

3.1. Nutzungsentgelt/Entgeltbestandteile 

3.1.1. Trassenentgelte 

Im Trassenentgelt der BSM sind die Pflichtleistungen gem. Ziffn. 1 und 2 der Anlage 

2 zu den §§ 10 -14 ERegG enthalten. Es wird u.a. für folgende Leistungen erhoben: 

 die Nutzung der für die Zugfahrten bereitgestellten Strecken, 

 im Einzelfall vereinbarte Aufenthaltszeiten vor Abfahrt bzw. nach Ankunft eines 

Zuges im Anfangs- bzw. Endpunkt, 

 die vereinbarten planmäßigen Aufenthalte während der Fahrt, sowie 

 außerplanmäßige Halte, die durch die Betriebsführung bedingt sind. 

 

Die von den Zugangsberechtigten für jede durchgeführte Zugfahrt auf den Strecken 

der BSM zu entrichtenden Trassennutzungsentgelte werden durch die BSM im 2-

Schritt-Verfahren unter Anwendung der jeweils gültigen Entgeltliste ermittelt. 

Im ersten Schritt erfolgt die Multiplikation der pro Zugfahrt und Strecke (s.u.) zurück-

gelegten Gleiskilometer mit dem Trassenpreis pro Kilometer. 

 Strecke 1: „Langenfeld BSM - Wasserwerk - km 2,0“  2,0 km 

 Strecke 2: „Langenfeld BSM - Wasserwerk - Monheim Gbf“  2,5 km 

Im zweiten Schritt wird das so pro Zugfahrt ermittelte Trassenentgelt, in Abhängig-

keit von den Mehrkosten verschiedener Nutzungsarten, mit folgenden Faktoren mul-

tipliziert. 

 Regelzug (Reisezug - Leerreisezug)  1 

 LZ       1 

 Güterzug < 200 t    2 

 Güterzug > 200 t    3 

 außergewöhnliche Transporte  4 

Werden vereinbarte Zugtrassen oder Teile von vereinbarten Zugtrassen abbestellt, 

so werden Entgelte ggf. gemäß 3.2. dieser SNB-BT fällig. 
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3.1.2. Entgelt für Personalleistungen 

Der in der jeweils gültigen Entgeltliste der BSM genannte Stundensatz für Personal-

leistungen beinhaltet neben dem Stundenlohnsatz eines hierfür qualifizierten Mitar-

beiters gemäß des bei der BSM angewandten Tarifvertrag für den Nahverkehr (TV-N 

NW) auch alle etwaig anfallenden Zulagen und Zuschläge.  

Das Entgelt für Personalleistungen wird u.a. für folgende Tätigkeiten seitens der 

BSM erhoben: 

 Stellung von Lotsen und Sicherungsposten, Leitstellenbesetzung und örtliche 

Einweisungen innerhalb der Dienstzeiten; 

 Stellung von Lotsen und Sicherungsposten sowie Leitstellenbesetzung außerhalb 

der regulären Dienstzeiten der BSM. D.h., außerhalb von: 

o Mo bis Do: 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr   

o Fr:   07.30 Uhr bis 12.30 Uhr   

und am 24./25.12, 31.12./01.01., sowie an gesetzlichen Wochenfeiertagen in 

NRW. 

Hierbei werden Einsätze innerhalb der Dienstzeiten aus Vereinfachungsgründen je 

angefangene 15 Minuten abgerechnet. Außerhalb der Dienstzeiten sind Anfahrts- 

und Abfahrtszeiten im Mittel von insgesamt 15 Minuten zu berücksichtigen, daher 

erfolgt hier die Abrechnung der Leistungen je angefangene 30 Minuten. 

Weitere Details können der unter www.bahnen-monheim.de veröffentlichten Entgelt-

liste entnommen werden. 

3.2. Nichtnutzung von Trassen  

Nimmt der Zugangsberechtigte sein Recht aus einer Vereinbarung über die Nutzung 

der Eisenbahninfrastruktur oder die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht in An-

spruch, so ist BSM nach § 40 Abs. 1 ERegG berechtigt, ein angemessenes Entgelt 

zu verlangen. Das Entgelt wird in Höhe von 50 % derjenigen Entgelte festgelegt, die 

bei der tatsächlichen Nutzung der Eisenbahninfrastruktur gem. der vertraglichen 

Vereinbarung angefallen wären. Hat der Zugangsberechtigte bereits in der Vergan-
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genheit mehr als zweimal die zugewiesenen Trassen oder Teile davon nicht benutzt, 

ist ein Entgelt in Höhe von 75 % desjenigen Entgeltes, das bei der tatsächlichen 

Nutzung der Eisenbahninfrastruktur gem. der vertraglichen Vereinbarung angefallen 

wäre, zu zahlen. Für den Zugangsberechtigten besteht die Möglichkeit, gegenüber 

BSM nachzuweisen, dass selbst bei ordnungsgemäßem Geschäftsbetrieb die Nut-

zung der zugewiesenen Zugtrassen oder anderer vertraglich vereinbarter Leistungen 

aus Gründen, die der Zugangsberechtigte nicht zu vertreten hat, unmöglich gewor-

den ist. In diesem Fall beträgt das Entgelt 10 % des regulären Entgeltes. 

 

3.3. Anreizsystem  

Im Geiste einer effizienten Ausgestaltung der Nutzung der BSM-Schienenwege-

infrastruktur ist es erklärtes Ziel der BSM unnötige Kosten-, Ressourcen- und Zeit-

verschwendung zu vermeiden. 

Dieses Zieles ist zentrale Triebfeder der Zusammenarbeit der BSM mit den Zu-

gangsberechtigten. Um es zu erreichen, nutzt die BSM folgende Mittel: 

 Mit der Erhebung einer Pauschale für die Bearbeitung von Trassenbeantragun-

gen und Fahrplänen gemäß der aktuell gültigen Entgeltliste und der Möglichkeit 

der späteren Verrechnung mit den Trassenentgelten bezweckt die BSM zum ei-

nen, dass sie nur ernstzunehmende Anfragen erhält, und zum anderen, dass die 

für die Bearbeitung notwendige Personalkapazität durch den Verursacher getra-

gen wird. 

 Kommt es zu einem durch den Zugangsberechtigten verursachten / zu vertreten-

den Störungsfall1 auf der BSM-Schienenwegeinfrastruktur, so erhebt die BSM im 

Rahmen des Notfallmanagements Entgelte für Personalleistungen: 

o außerhalb der regulären Dienstzeiten vom dreifachen Satz für die tatsäch-

lich benötigte BSM-Personalkapazität (siehe hierzu auch 3.1.2.); 

o innerhalb der regulären Dienstzeiten vom einfachen Satz für die tatsäch-

lich benötigte BSM-Personalkapazität (siehe hierzu auch 3.1.2.). 

 

1 Gilt ausdrücklich nicht für Fälle höherer Gewalt. 
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 Verzeichnet der Zugangsberechtigte aufgrund von durch die BSM zu vertretende 

Mängel1 an der BSM-Schienenwegeinfrastruktur – die nicht als Beeinträchtigung 

des Zugbetriebes unter www.bahnen-monheim.de veröffentlicht sind -

nachweislich Fahrzeitüberschreitungen auf: 

o Strecke 1 ( Fahrzeit 15 Minuten) von mehr als:  30 Minuten 

o Strecke 2 ( Fahrzeit 30 Minuten) von mehr als:  60 Minuten 

so mindert sich das durch das EVU zu zahlende Trassenentgelt wie folgt: 

 

 Strecke 1 Strecke 2 

31 bis 60 Minuten Fahrzeitüberschreitung 5,0 % 0,0 % 

61 bis 90 Minuten Fahrzeitüberschreitung 10,0 % 5,0 % 

91 bis 120 Minuten Fahrzeitüberschreitung 15,0 % 5,0 % 

121 bis 150 Minuten Fahrzeitüberschreitung 15,0 % 10,0 % 

151 bis 180 Minuten Fahrzeitüberschreitung 15,0 % 10,0 % 

Mehr als 181 Minuten Fahrzeitüberschreitung 15,0 % 15,0 % 
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4. Sonstiges 

4.1 Schlüsselübergabe 

Die zur Bedienung von Fahrwegelementen (Weiche, Gleissperre o. ä) erforderlichen 

Schlüssel werden dem Zugangsberechtigten in der erforderlichen Anzahl und gegen 

Empfangsbestätigung vor Nutzung zur Verfügung gestellt. Nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses sind die Schlüssel wieder vollständig zurückzugeben. Für ver-

lorene Schlüssel beschafft das EIU Ersatz. Die entstandenen Kosten werden dem 

Zugangsberechtigten in Rechnung gestellt. 

4.2 Gefahrgut 

Aufgrund der örtlichen Nähe zu Wohnbebauungen und verdichteter Büroansiedlun-

gen ist aus Gründen der präventiven Gefahrenabwehr die Beförderung von Stoffen, 

die den Bestimmungen der Klassen 1, 2 und 7 GGVSEB unterliegen, auf der Eisen-

bahninfrastruktur des EIU nicht zugelassen.  

In begründeten Einzelfällen kann im Einvernehmen mit den örtlichen Behörden hier-

von abgewichen werden.  

4.3 Notfallmanagement 

Alle Störungen und Unregelmäßigkeiten im Bahnbetrieb sind der Unfallmeldestelle 

unverzüglich zu melden: 

Telefon: 0177 / 49 57 475 

Der Notfallmanager des EIU koordiniert am Einsatzort die Hilfs- und Rettungskräfte. 

Unterstützt wird er durch die Notfallkräfte der beteiligten EVU.  

Änderungen in den Unfallmeldetafeln teilt das EIU dem EVU schriftlich mit. 

4.3.1 Störungen bzw. Unregelmäßigkeiten 

Gemäß den Unfallmeldetafeln sind Störungen bzw. Unregelmäßigkeiten vom EVU 

unverzüglich dem zuständigen Fdl des EIU über die zur Verfügung stehenden Kom-

munikationsmittel (Rangierfunk, Mobilfunkgerät, ggf. Streckenfernsprecher) zu mel-

den. Das EVU wird seitens des EIU über Störungen bzw. Unregelmäßigkeiten, die 

das EVU berühren, von der Zugleitstelle unterrichtet 
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4.3.2   Notfallmanager 

Bei gefährlichen Ereignissen, Krisen und Katastrophen übernimmt das EIU die Mel-

de- und Alarmierungsaufgaben. Dies beinhaltet auch die Anforderung von Hilfe bzw. 

Koordination der Maßnahmen mit den zuständigen örtlichen Rettungsleitstellen. Die 

Koordination am Ereignisort obliegt dem Notfallmanager des EIU. Der Notfallmana-

ger des EIU ist im Bedarfsfall durch den Notdienst des EVU zu unterstützen. Die 

Buvo-NE mit den Unfallmeldetafeln des EIU gelten auch für das EVU.  

4.3.3   Aufgleistechnik 

Das EIU verfügt über keine eigene Aufgleistechnik. Im Bedarfsfall kann das verursa-

chende EVU die notwendige Technik stellen, alternativ wird BSM in Abstimmung mit 

dem EVU einen Dritten beauftragen und die daraus entstehenden Kosten an den 

Verursacher weitergeben.  

4.4  Veröffentlichungen 

Die Schienennetz-Nutzungsbedingungen des EIU werden im Internet unter 

www.bahnen-monheim.de veröffentlicht.  

Änderungen werden im Internet unter folgender Internetadresse bekannt gegeben:    

- www.bahnen-monheim.de -    
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4.5 Kontaktdaten 

 

Stelle Kontakt 

Anmeldung der Nutzung r.knorr@bahnen-monheim.de 

Antrag auf Infrastrukturnutzung Bahnen der Stadt Monheim GmbH  

Daimlerstraße 10a  

D - 40789 Monheim am Rhein 

+49 (0) 2173 / 95 74 75 
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Übersicht eingewiesener Tf 
 

 

© DTL Einweisung_Streckenkunde.docx Seite: 1 von 1 

 
Übersicht der durch die BSM in die Strecke der BSM sowie in den 
Zugleitbetrieb / TUZ eingewiesenen Triebfahrzeugfüh rer  

 
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Tf die erfolg reiche Einweisung in die Strecke und erklärt sich d amit 

streckenkundig. Ferner erklärt der Tf im Betriebsve rfahren Zugleitbetrieb (FV-NE) geschult und erfolgr eich 

geprüft zu sein. 

Name Einweisung durch am Unterschrift 
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Regelwerksliste 

 

 

© BSM  Seite: 1 von 1 

Regelwerk  Ausgabe / Fas-

sung  

Stand zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der SNB 

2020/2021 

Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV)  2020 28.12.2020 

Eisenbahn-Signalordnung (ESO) mit den Signalen der Ab-

schnitte B und C  

07.10.1959 / 

31.10.2006 

2011 

Verordnung über die Erteilung der Fahrberechtigung an 

Triebfahrzeugführer sowie die Anerkennung von Personen 

und Stellen für Ausbildung und Prüfung (Triebfahrzeugführer-

scheinverordnung - TfV)  

29.04.2011   

 

2011 

Fahrdienstvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-

NE)  

2021  Ber. 21 zur FV-NE 

Betriebsunfallvorschrift für Nichtbundeseigene Eisenbahnen 

(BUVO-NE)  

2010  - / - 

Vorschrift für die Bedienung von Signalanlagen für Nichtbun-

deseigene Eisenbahnen (SIG-VB-NE)  

1992 - / - 

VDV-Schrift 753 „Eisenbahnfahrzeug Führerschein - Richtlinie“  07 / 2006 - / - 

VDV-Schrift 754 „Befähigungsrichtlinie“  12 / 2007 - / - 

VDV-Schrift 755 „Streckenkenntnis-Richtlinie“  01 / 2005 - / - 

UVV BGV D 30 „Schienenbahnen“  10 / 1986 10 / 

1997 

03 / 2006 

UVV BGV D 33 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“  01 /1997 2004 

DIN 27201-4 „Behandeln von Eisenbahnfahrzeugen nach ge-

fährlichen Ereignissen“  

10 /2004 - / - 

 



2. Trassenpreissystem für Schienenwege 2. Trassenpreissystem für Schienenwege

Fahrplantrassen können für folgende Strecken bestellt Fahrplantrassen können für folgende Strecken bestellt

werden: werden:

Strecke 1 Langenfeld BSM - Wasserwerk - km 2,0 Strecke 1 Langenfeld BSM - Wasserwerk - km 2,0
Strecke 2 Langenfeld BSM - Wasserwerk - Monheim Gbf Strecke 2 Langenfeld BSM - Wasserwerk - Monheim Gbf

Es gelten folgende Preise und nutzungsabhängige Es gelten folgende Preise und nutzungsabhängige
Faktoren: Faktoren:

Einheit Preis (EUR) Einheit Preis (EUR)
km 18,20        km 18,20        

Einheit Faktor Einheit Faktor
km 1,00          km 1,00          
km 1,00          km 1,00          
km 2,00          km 2,00          
km 3,00          km 3,00          
km 4,00          km 4,00          

Es gelten folgende weitere Preise: Es gelten folgende weitere Preise:

Personalleistungen Personalleistungen
Einheit Preis (EUR) Einheit Preis (EUR)

pauschal je Vorgang 65,00        pauschal je Vorgang 65,00        

je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 15 Minuten

45,00        
je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 15 Minuten

45,00        

je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 30 Minuten

45,00        
je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 30 Minuten

45,00        

je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 15 Minuten

45,00        
je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 15 Minuten

45,00        

je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 30 Minuten

45,00        
je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 30 Minuten

45,00        

je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 30 Minuten

45,00        
je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 30 Minuten

45,00        

je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 30 Minuten

45,00        
je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 15 Minuten

45,00        

je Arbeitsstunde, Abrechnung je
angefangene 30 Minuten

45,00        

Alle Preise netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer Alle Preise netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer

** Das Entgelt wird für den Zeitraum erhoben, in dem vom dezentralen 
Einzug- in den zentralen Mehrzugbetrieb gewechselt werden muss.

Gestellung von Lotsen außerhalb
der Dienst- / Besetzungszeiten

* Das Entgelt für die Bearbeitung wird mit dem zu entrichtenden
  Trassenentgelt verrechnet.

Gestellung von Sicherungsposten
innerhalb der Dienst- / Besetzungszeiten
Gestellung von Sicherungsposten
außerhalb der Dienst- / Besetzungszeiten
Besetzung der Leitstelle außerhalb
der Dienst- / Besetzungszeiten

Betriebliche Unterweisung; Streckenkenntnis

Gestellung von Sicherungsposten
innerhalb der Dienst- / Besetzungszeiten
Gestellung von Sicherungsposten
außerhalb der Dienst- / Besetzungszeiten
Besetzung der Leitstelle außerhalb
der Dienst- / Besetzungszeiten

Betriebliche Unterweisung; 
Streckenkenntnis

* Das Entgelt für die Bearbeitung wird nur dann erhoben, wenn der 
beantragte Fahrplan nicht gefahren und / oder storniert wird.

Besetzung der Leitstelle innerhalb
der Dienst- / Besetzungszeiten**

Bearbeiten v. Trassenbeantragungen und
Fahrplänen*
Gestellung von Lotsen innerhalb
der Dienst- / Besetzungszeiten

Entgeltliste ab 01.01.2019

Regelzug (Reisezug - Leerreisezug)
LZ

Trassenpreis

Güterzug < 200 t
Güterzug > 200 t
aussergewöhnliche Transporte

Entgeltliste ab 12.12.2021

Trassenpreis

Regelzug (Reisezug - Leerreisezug)
LZ
Güterzug < 200 t
Güterzug > 200 t
aussergewöhnliche Transporte

Bearbeiten v. Trassenbeantragungen und
Fahrplänen*
Gestellung von Lotsen innerhalb
der Dienst- / Besetzungszeiten
Gestellung von Lotsen außerhalb
der Dienst- / Besetzungszeiten
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Streckendaten 

Bahnen der Stadt Monheim Strecke 

Langenfeld Bf - Langenfeld Ügbf - Monheim km 2,0 (Strecke 1) 

Langenfeld Bf - Langenfeld Ügbf - Monheim Gbf (Strecke 2) - Betriebshof  - Homburg - Hammesfahr 

Zugleitbetrieb gem. FV-NE / Fahren ohne Streckenkunde gem. VDV-Schrift 755 nicht zulässig  

Zugleit- und Unfallmeldestelle Monheim 

Nahbedienungsanlage in Langenfeld Ügbf  und Monheim Gbf mit EOW-Technik  

Bremswegabstand:  100 m      Zulässige Zuglangen Güterverkehr: 280 m 

Größte Neigung:  18‰ 

Streckenklasse:  D 4  

Kleinster Gleisradius:  Gleise 135 m (Betriebshof)  Weichen: 190 m  

    105 m (Hammesfahr) 

    149 m (Strecke 1) 

Zugfunk:   /     Schaltschlüssel / BÜ-Schließung: Schlüsselform DB 21 / Sonderform EVU 

Einschränkungen des Regellichtraums gem. § 9 EBO, Anlage 1:  / 

 

1 2 3 3 4 4 6 7 8 8 10 10 11 

Maßgebende Neigung [‰] V zul   [km/h] Brems-hun-

dertstel Mbr 

Betriebsstellen/ weitere Angaben zu Infrastrukturmerkmalen Nutzlänge der Gleise Besonderheiten / Bemerkungen 

↓ In Betriebsstellen ↓ ↑ vzul 20km/h km  Hauptgleise Nebengleis  

    ↓ ↑   Gl.-Nr. [m] Gl.-Nr. [m]  

  20 20 60 60 19.766/0.1

00 

Infrastrukturgrenze (BSM / DB Netz AG) / Kilometerwechsel     Wechsel/Betriebsverfahren FV-NE / DB Netz 

      0.497 BT Betriebsruhe Ein/Aus      

 0       1 417   Zuführungs- und Abholgleis 

          2 319 Abstell- und Umfahrgleis 

          3 279 Abstell- und Umfahrgleis 

          4 380 Abstell- und Umfahrgleis 

          5 110 Stumpfgleis 

      1.030 NE 5 Ausfahrt Lfü      

      1.090 NE 5 Einfahrt Lfü      

 6 ↓           Weiter Strecke 1 

-7      1.681 Abzw. Strecke 1 und 2      

      1.791 NE 1 Abzw. Wasserwerk      

             

      2,000 Streckenende      
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1 2 3 3 4 4 6 7 8 8 10 10 11 

Maßgebende Neigung [‰] V zul   [km/h] Brems-hun-

dertstel Mbr 

Betriebsstellen/ weitere Angaben zu Infrastrukturmerkmalen Nutzlänge der Gleise Besonderheiten / Bemerkungen 

↓ In Betriebsstellen ↓ ↑ vzul 20km/h km  Hauptgleise Nebengleis  

    ↓ ↑   Gl.-Nr. [m] Gl.-Nr. [m]  

            Weiter Strecke 2 

 6 ↓     1.681/0.00

0 

Abzw. Strecke 1 und 2      

      0.147 NE 1 Abzw. Wasserwerk      

-7             

             

0      1.428 NE 1 Monheim Gbf      

      1.954 NE 5 Ausfahrt Gleis 1+2, Bt 2+3 1 220    

      2.120 NE 5 Einfahrt Gleis 2 2 232    

 18↓      Abzw. Strecke 2 Betriebshof     Weiter Strecke 2 Betriebshof 

 0         1 139 Seitenrampe/ Stumpfgleis 

          2 115 Abstellgleis 

          3  Hallengleis (stillgelegt) / Stumpfgleis 

             

            Weiter Strecke 2 Homburg 

             

 0 5 5   2.400 Abzw. Strecke 2 Homburg und 2 Hammesfahr      

      2.602 Streckenende    185 Ausziehgleis Ri Homburg /Stumpfgleis 

             

            Weiter Strecke 2 Hammesfahr 

  5 5   2.400/0.00

0 

Abzw. Strecke 2 Homburg und 2 Hammesfahr      

      0.432 Streckenende    400 Ausziehgleis Ri Hammesfahr /Stumpfgleis 
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